
klärung‘ e1Nnell oder schon gekauftebis ZU. Jugenderzieher und Leiter VO:  -
Bücher qualifizieren! Hier wird ihm dasFamiliengruppen, darüber hinaus alle die-
verdienstvolle Literaturverzeichnis gute Dien-senmn Grundfragen des menschlichen Lebens

Interessierten dankbar für ine Handreichung ste tu:  S
se1n, wıe s1e 1n diesem ausführlichen Litera- Bochum eorz Teichtweier
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den Ur solche Veröffentlichungen auf-

Welch große Rolle das Gewissen 1mM Leben
g  IN  J die uneingeschränkt empfohlen
werden können.“ Das bezieht sich sicher der Menschen spielt, ist allgemein

Furger zeigt in einer großen Übersicht Ul  oe‘  berprimar auf weltanschaulich-religiöse Grund-
deutsche, französische und italienische theo-haltung der genannten Schrif£t. Erstreckt

sich ausnahmslos auch auf die inhaltliche logische Werke der etzten zehnte die
Qualität? Kann 190078  - VO:  3 all diesen Büchern Beziehungen zwischen dem Gewissen und
ACIL, da{fs S1e dem 7Ziele dienen, das NeUCc- der Klugheit auf. Er referiert ber icht L1LUI,

stens auf Weisung der Bischöfte 1mM anzen sondern führt einer 5yn C5CcC, 1n der
uch 1n lobenswerter Bescheidenheitdeutschen Sprachraum angegangen werden
seine eigene Meinung icht Danz verdecktsoll, nämlich die Erziehung der Christen
Die Arbeit zeichnet sich aus durch Genau1g-ZU rechten Verständnis und ZUT: wahren

Bewältigung der menschlichen Geschlechtlich- keit jler se1 auch das gute Literaturverzeich-
keit? Vielleicht müßten in der Bewertung n1s genannt) und Eingehen auf das Anliegen
der angezeigten Werke auch aus dieser Sicht der besprochenen Theologen. er Triumpha-
noch deutlichere Unterscheidungen gyemacht lismus ist dem Verfasser remd, der seinen

Lesern ad oculos demonstriert, wı1ıe iınewerden. Die Charakterisierung der verschie-
denen Bücher ist äufig Zeitschriften- theologische Diskussion offen, verständnis-
besprechungen entnommen. Durch ine sach- voll und sachlich geführt wird. /wel Dinge
kundige und umfangreiche Unterteilung der ind dem Buch besonders erfreulich: die
einzelnen Hauptthemen ist afur gesorgt, wohltuende Hochachtung des kirchlichen

Lehramtes und die Feststellung, dafß FurgerBuchtitel speziellen F+ragen asch finden.
der mehr weiß als schre1ı iıne moral-Wie oft cieht sich der Seelsorger VOLr die
theologische Begabung 1m besten Sinne desNotwendigkeit gestellt, den Kat fragen- Wortes hatden Menschen aller Altersschichten Buchtitel

den Themen nEhe‚ Familie un Auf- Linz/Donau Karl Böcklinger
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Zier Werke, und ist kaum jemals ine( asus practicı de
zustimmende Bezugnahme auf andere Auto-1uUre matrimoniali. (VI und 337.) Descles

Cie. KRoma Parigi New ork Tournali 1964 LTE  5 finden, selbst dann nicht, wenn s1e

Seit Jahrzehnten ist Bender, Professor für doch einiges ZU] Thema ag! gehabt
Kirchenrecht der Dominikaner-Universität hätten.

Desungeachtet bestechen inhaltlich die Aus-1n Rom, der Fachwelt nicht bloß durch ine
Reihe VO: Monographien, VOT allem des Ehe- führungen des Verfassers 7zumeist dur
rechts, sondern uch durch ıne große An- Prägnanz un! Klarheit. Einige Bemerkungen
zahl VO  3 Beitragen bekannt, die teilweise als selen indes gestattet. Zu dem auf
praktische Rechtsfälle verschiedenen eit- behandelten Rechtsfall möchte ich der Mei-
schriften veröffentlicht wurden. Das Bedürf- NUuNns des Autors icht beipflichten, dafß

unter allen Umständen die Brautleute dienıs nach Zusammenfassung dieser heute icht
Pflicht haben, dem das Brautexamen auf-mehr jedem rasch zugänglichen Beiträge WaäarTr

für die Herausgabe des vorliegenden Werkes nehmenden Pfarrer 1n foro externo iınen
verantwortlich. An Hand VO:  » insgesamt Tatbestand offenbaren, der War eın tren-

praktischen Rechtsfällen werden die einzel- nendes Ehehindernis bildet, dessen Bekannt-
1LE  - Abschnitte des kanonischen Eherechts gabe ber die Ehewerber schwer diffamieren

würde Ehebruch mit Eheversprechen), wennnach der Stoffeinteilung des Kodex durch-
LLUTLT die Brautleute entschlossen sind, dasBender ist schon lange als eın  :
Hindernis sonstwie, etiwa UrCH den Beicht-scharfsinniger un! icht der Oberfläche

der Dinge haftender Denker bekannt, als vater, beseitigen lassen. nter den BE-
daß dies noch eigens hervorgehoben werden schilderten Umständen sehe ich die zweifel-
müßte Freilich fällt auf, daß 1mM allgemei- los sich vorhandene Verpflichtung, Ehe-
1en VO: dem nicht viel halten scheint, hindernisse bekanntzugeben, 1Ur als Ver-

pflichtung des positiven Rechts WarumWas sich nicht schon 1n seinen eigenen zahl-
aber hier nicht das Axiom gelten sollte „LexXreichen Büchern und Schriften findet. Dem-

ufolge beschränkt sich der wissenschaftliche positiva NO  5 obligat C: STaVi incommodo’‘
Apparat überwiegend auf die Zitatıon eige- ıst nicht einzusehen.

175


